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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXVI. Jahrgang. Der Schweizerischen MHitärzeitschrift LVI. Jahrgang.

Nr. 5. Basel, 1. Februar. 18»©.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Bonne Senwake«

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.

Verantwortlicher Redaktor -. Oberstlientenant von Elgger.

Inhalt: Divisions- und Brigade-Uebungen 1889. (Fortsetzung.) — Reformen in unserm Wehrwesen. (Schluss.)

— A. Vischer: Geschichte des 3. August 1833. — Eidgenossenschaft: Schnl-Tableau. Stelle-Ausschreibung.
Die Pferderationsvergütung. — Ausland: Dänemark: Landfestungswerke. — Verschiedenes: Ueber Wolfram-
geschosse.

Divisions- und Brigade-Uebtragen 1889.

III. und V. Armee-Division.

(Fortsetzung.)
Befehl für die Süd-Division

für den 7. September.
1. Der Feind ist heute in Solothurn und Herzogenbuchsee

eingerückt. Ein weiteres Vorrücken desselben

gegen Bern steht auf morgen zu erwarten.
2. Die Südarmee wird dem Feinde morgen mit zwei

Divisionen, einer (supponirten) über Burgdorf, und einer

anderen, der III. Division (Süddivision) über Fraubrunnen,

entgegentreten.
3. Die III. Division hat den Gegner über die Aare

und untere Emme zurückzutreiben und sich der Brücken

von Solothurn zu bemächtigen,
4. Das Hauptquartier der Südarmee bleibt in Bern.

Notiz der Manöverleitung. Die Avantgarde darf
die Vorpostenlinie nicht vor 7 Uhr morgens überschreiten.

General-Hauptquartier Bern, 6. September 1889,
4 Uhr A.

Der Eommandant der Südarmee.

Armeedivision III. Marschbefehl vom
7. September 1889:

1. Der Feind ist heute in Solothurn und Herzogenbuchsee

eingerückt. Ein weiteres Vorrücken desselben

gegen Bern steht auf morgen zu erwarten. Die
Südarmee wird dem Feinde morgen mit 2 Divisionen, einer

(supp.) über Burgdorf und einer andern, der III. Division

(Süd-Division), über Fraubrunnen entgegentreten.
2. Die III. Division hat den Befehl erhalten, den

Feind über die Aare und untere Emme zurückzutreiben
und sich der Brücke von Solothurn zu bemächtigen.

3. Ich befehle demgemäss:
Die III. Division wird morgen ihre Bivouaks und

Kantonnemente verlassen und auf der Strasse Schönbühl-

Jegenstorf-Fraubrunnen-Bätterkinden gegen Solothurn in
untenstehender Marschordnung vormarschiren. Die

Spitze der Avantgarde wird den Punkt
52 9 nördlich des Dorfes Urtenen um 6.50 Morgens
passiren. Die Spitze des Gros wird denselben Punkt
um 7.10 Uhr Morgens überschreiten. Die Truppentheile

werden ihren Abmarch aus ihren Bivouaks und
Kantonnementen so einrichten, dass sie sich zeitgemäss

in ihre durch die untenstehende Marschordnung ihnen
angewiesenen Plätze in der Marschkolonne einfügen
können.

Truppen-Eintheilung
(zugleich Marschordnung).

Avant-Garde-Kommandant:
Kommandant des XI. Infanterie-Regimentes,

Oberstlientenant Siegrist.
Truppen:

XI. Inf.-Regiment, m

1 Sektion Sappeurs,

Artillerie-Reg. HL 1.

Gros:

Sappeurkomp. HI,
Pionnier-Komp. 3,

Art.-Reg. II1/2 und HI/3,
Inf.-Reg. XII,
Inf.-Brigade V.

Flanken-Detachement:
Schützenbat. 3,
zugetheilt 3 Guiden.
4. Das IX. Infanterie-Regiment (Vorposten-Reg.) wird

sich nördlich des Dorfes Urtenen sammeln und seinen
Platz in der Marschkolonne einnehmen.

5. Kavallerie. Das Kavallerie-Regiment wird
um 6 Uhr früh von Urtenen abmarschiren und in der
Richtung vou Solothurn aufklären. •

6. Das Schützenbat. 3 geht über Baimoos, Zuzwyl,
Iffwyl, Etzelkofen und wird die Wälder nördlich des

Dorfes Limpach, Karrholz, Schachen zn erreichen
suchen und nach Durchschreitung derselben in der Richtung

auf Lohn weitermarschiren.
7. Train. Der Gefechtstrain I. Staffel (vide Etat bei

Divisions-Befehl III) ist brigadeweise zu sammeln und

folgt (Train Brigade VI und V) am Ende der Marschkolonne

der Division. Die II. Staffel des Gefechtstrain
folgt der I. Staffel mit 2 km. Abstand, aber marschirt
bis auf weiteres nicht über das Dorf Jegenstorf hinaus.

8. Die Proviant- und Bagagekolonne (I. Echelon)
wird in Schönbühl um 8 Uhr Morgens fassen und
marschirt bis Jegenstorf, wo sie (hinter dem Gefechtstrain
II. Staffel) weitere Befehle erwartet.

9. Während dem Vormarsch wird der Divisionär an
der Spitze des Gros marschiren. Im Falle eines Zu-


	...

